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Beschlussvorlage 

VL-FB 1-806/2026 

Federführung: Zentrale Dienste 

Aktenzeichen: 1.0/020.06 
Bearbeiter/in: Hans-Jürgen Schenk 
Verfasser/in: Hans-Jürgen Schenk 

 

Datum: 30.03.2026 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Stadtverordnetenversammlung 17.04.2026 beschließend 

 
 
Ortsrecht der Stadt Karben; 
hier: Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Karben 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Karben 
die der Vorlage als Anlage beigefügt ist. 
 

 
 
Sachverhalt: 
Im Hinblick auf die Festlegungen aus der Ältestenratssitzung vom 24.03.2026 sowie im Abgleich 
mit der Mustersatzung kommunaler Spitzenverbände soll die Hauptsatzung insb. in folgenden 
Punkten angepasst werden: 
 

1) Erhöhung der Anzahl der Ausschussmitglieder auf 11 beim Ausschuss für Stadtplanung 

und Infrastruktur sowie beim Ausschuss für Jugend, Soziales und Kultur 

2) Reduzierung der Anzahl der ehrenamtlichen Stadträte um 1 

3) Anpassung von Wertgrenzen bei den an den Magistrat übertragenen Aufgaben  

4) Aufnahme von Regelungen zur hybriden Sitzungsteilnahme bei der Stadtverordnetenver-

sammlung und ihren Ausschüssen 

5) Aktualisierung der Regelungen zur Art der amtlichen Bekanntmachungen 

 
 
 
Finanzierung: 
Finanzielle Auswirkungen:   keine 
 
Ansatz im  
Haushalt 2026 

 € Kostenträger:  

Bereits 
angeordnet /  
beauftragt 

 € Kostenstelle: 
Sachkonto: 

 

Noch verfügbar   € Investitionsnummer: 
 

 
Sofern der Planansatz überschritten wird, ist unter Sachverhalt bzw. Begründung ein  
Deckungsvorschlag anzugeben. 
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Bei Aufträgen ab 10.000 € ist das Formular “Erfassung Bestellungen / Aufträge” beizulegen  
(gilt nicht für Eigenbetriebe). 
Bei Aufträgen ab 50.000 € ist das Formular „Folgekostenberechnung“ beizulegen. 

 
Darstellung der Folgekosten: 
Keine Folgekosten. 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
1. 20260402 Neufassung Hauptsatzung 
2. Hauptsatzung 2026 Nachverfolgungsmodus 




